
Hauptsatzung der Gemeinde Glaubitz

Aufgrund von§ 4 Abs. 2 i. V. m. § 28 Abs. 1 der Sächsischen Gemeindeordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S.62), die zuletzt durch Artikel 17 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 705) geändert worden ist, hat der Gemein-
derat der Gemeinde Glaubitz in seiner Sitzung am 30.10.2023 mit der Mehrheit der Stimmen 
aller Mitglieder des Gemeinderates die folgende Hauptsatzung beschlossen:

Abschnitt I

Oreane der Gemeinde

§ 1 Organe der Gemeinde

Die Organe der Gemeinde sind der Gemeinderat und der Bürgermeister. Die Gemeinde ist 
Mit-glied der Verwaltungsgemeinschaft Nünchritz, Glaubitz.

Abschnitt II

Gemeinderat

§ 2 Rechtsstellung

(1) Der Gemeinderat ist die Vertretung der Bürger und das Hauptorgan der Gemeinde. Er führt 
die Bezeichnung Gemeinderat. Der Gemeinderat legt die Grundsätze für die Verwaltung der 
Gemeinde fest und entscheidet über die Angelegenheiten der Gemeinde, soweit nicht der Bür-
germeister kraft Gesetzes zuständig ist oder ihm der Gemeinderat bestimmte Angelegenheiten 
überträgt. Der Gemeinderat überwacht die Ausführung seiner Beschlüsse und sorgt beim Auf-
treten von Missständen in der Gemeindeverwaltung für deren Beseitigung durch den Bürger-
meister. Die Gemeinderäte üben ihr Mandat ehrenamtlich aus. Die Gemeinderäte sind ver-
pflichtet, an den Sitzungen des Gemeinderates und der Ausschüsse, denen sie angehören, teil-
zunehmen. Die Gemeinderäte erhalten für ihre Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung. Näheres 
wird durch Satzung geregelt.

(2) Ausschließlich dem Gemeinderat obliegen die Entscheidungen über die Angelegenheiten 
nach § 28 Abs. 2 SächsGemO, welche nicht übertragen werden können.

(3) Durch Beschluss kann der Gemeinderat einzelne Angelegenheiten auf bestehende beschlie-
ßende Ausschüsse übertragen oder zeitweilig beschließende Ausschüsse bilden.

§ 3 Zusammensetzung des Gemeinderates

(1) Der Gemeinderat besteht aus den Gemeinderäten und dem Bürgermeister als Vorsitzenden.

(2) Nach dem Stand vom 30.06.2022 beträgt die Einwohnerzahl der Gemeinde Glaubitz 2067 
Einwohner. Die Zahl der Gemeinderäte wird gemäß§ 29 Abs. 3 SächsGemO auf 12 festgelegt.



Abschnitt III

Ausschüsse des Gemeinderates

§ 4 Beschließende Ausschüsse und deren Aufgaben

(1) Es werden folgende beschließende Ausschüsse gebildet:

- der Verwaltungsausschuss,
- der Technische Ausschuss.

(2) Jeder dieser Ausschüsse besteht  aus dem Bürgermeister  als  Vorsitzenden und 6 weiteren 
Mitgliedern des Gemeinderates. Der Gemeinderat bestellt die Mitglieder und deren 6 Stellver-
treter widerruflich aus seiner Mitte.
Die Zusammensetzung der beschließenden Ausschüsse nach Absatz 1 soll der Mandatsvertei-
lung im Gemeinderat  unter Berücksichtigung§ 42 Abs. 2 SächsGemO entsprechen. Die Aus-
schussmitglieder werden dem Gemeinderat von den im Rat vertretenen Parteien/Wählergrup-
pen schriftlich benannt. Für jedes Mitglied ist ein Vertreter zu benennen.

(3) Den beschließenden Ausschüssen werden die in den §§ 5 und 6 bezeichneten Aufgabenge-
biete zur dauernden Erledigung übertragen. Innerhalb ihres Geschäftskreises sind die beschlie-
ßenden Ausschüsse zuständig für:

1. die Bewirtschaftung der Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt, soweit der Betrag 
im Einzelfall mehr als 10.000,00 EURO aber nicht mehr als 30.000,00 EURO beträgt,

2. die Zustimmung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Auszahlungen von mehr 
als 6.000,00 EURO, aber nicht mehr als 8.000,00 EURO im Einzelfall, soweit sie nicht 
innerhalb des Budgets gedeckt werden können. Die vorgenannten Wertgrenzen bezie-
hen sich jeweils auf den einheitlichen wirtschaftlichen Vorgang. Die Zerlegung eines 
solchen Vorganges in mehrere Teile zur Begründung einer anderen Zuständigkeit ist 
nicht zulässig. Bei voraussehbar wiederkehrenden Leistungen bezieht sich die Wert-
grenze auf den Jahresbetrag.

3. die  Zustimmung zu  überplanmäßigen und außerplanmäßigen zahlungswirksamen Auf-
wendungen von mehr als 6.000,00 EURO, aber nicht mehr als 8.000,00 EURO im Ein-
zelfall  und  zu  überplanmäßigen  und  außerplanmäßigen  Aufwendungen  von  mehr  als 
6.000,00 EURO, aber nicht mehr als 8.000,00 EURO im Einzelfall, soweit eine De-
ckung innerhalb des Budgets nicht möglich ist.

(4) Ergibt sich, dass eine Angelegenheit für die Gemeinde von besonderer Bedeutung ist, kön-
nen die beschließenden Ausschüsse die Angelegenheit dem Gemeinderat zur Beschlussfassung 
unterbreiten. Lehnt der Gemeinderat eine Behandlung ab,  entscheidet der zuständige beschlie-
ßende Ausschuss.

(5) Angelegenheiten, deren Entscheidung dem Gemeinderat nach § 41 Abs. 2 SächsGemO vor-
behalten  sind,  sollen  den  beschließenden  Ausschüssen  innerhalb  ihres  Aufgabengebietes  zur 
Vorberatung zugewiesen werden.

(6) Der Gemeinderat kann sachkundige Einwohner widerruflich als beratende Mitglieder in die 
Ausschüsse berufen. Ihre Zahl darf die der Gemeinderäte in den einzelnen Ausschüssen nicht



erreichen. Sie sind ehrenamtlich tätig. § 37 Abs. 2 SächsGemO gilt entsprechend. Die sachkun-
digen Einwohner erhalten für ihre Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung. Näheres wird durch 
Satzung geregelt.

§ 5 Aufgaben des Verwaltungsausschusses

(1) Die Zuständigkeit des Verwaltungsausschusses umfasst folgende Aufgabengebiete:

1. Personalangelegenheiten,
2. Finanz- und Haushaltswirtschaft einschließlich Abgabenangelegenheiten,
3. Schulangelegenheiten, Angelegenheiten nach dem Kindertagesstättengesetz,
4. soziale und kulturelle Angelegenheiten,
5. Gesundheitsangelegenheiten,
6. Marktangelegenheiten,
7. Verwaltung der gemeindlichen Liegenschaften einschließlich der 

Waldbewirtschaftung, Jagd, Fischerei und Weide.

(2) Innerhalb des vorgenannten Geschäftskreises entscheidet der Verwaltungsausschuss über:

1. die Einstellung, Entlassung und sonstige personalrechtliche Entscheidungen von 
ange-stellten Leitern in Eimichtungen, soweit es sich nicht um Aushilfsbeschäftigte 
handelt,

2. die Bewilligung von nicht durch das Budget gedeckten Zuschüssen von mehr als 500,00 
EURO aber nicht mehr als 800,00 EURO im Einzelfall,

3. die Stundung von Forderungen, von mehr als 6 Monaten und von mehr als 5.000,00 EURO 
bis zu einem Höchstbetrag von 30.000,00 EURO,

4. den Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde oder die Niederschlagung solcher Ansprü-
che, die Führung von Rechtsstreitigkeiten und den Abschluss von Vergleichen, wenn 
der Verzicht oder die Niederschlagung, der Streitwert oder bei Vergleichen das Zuge-
ständnis  der  Gemeinde im Einzelfall  mehr als  500,00 EURO aber  nicht  mehr  als 
2.000,00 EURO beträgt,

5. die Veräußerung und dingliche Belastung, den Erwerb und den Tausch von Grundeigen-
tum oder grundstücksgleichen Rechten, wenn der tatsächlich erzielbare Verkaufswert-
mehr als 500,00 EURO aber nicht mehr als 3.000,00 EURO im Einzelfall beträgt,

6. Verträge über die Nutzung von Grundstücken oder beweglichen Vermögen bei einem 
jährlichen Miet- oder Pachtwert von mehr als 1.000,00 EURO aber nicht mehr als 
3.000,00 EURO im Einzelfall, bei der Vermietung gemeindeeigener Wohnungen in un-
beschränkter Höhe,

7. die Veräußerung von sonstigen Teilen des Anlagevermögens im Buchwert von mehr als 
1.000,00 EURO aber nicht mehr als 3.000,00 EURO im Einzelfall,

8. alle übrigen Angelegenheiten, für die nicht nach§ 6 Abs. 1 der Technische Ausschuss 
zuständig ist.

§ 6 Aufgaben des Technischen Ausschusses

(1) Die Zuständigkeit des Technischen Ausschusses umfasst folgende Aufgabengebiete:

1. Bauleitplanung und Bauwesen (Hoch- und Tiefbau, Vermessung),
2. Versorgung und Entsorgung,
3. Straßenbeleuchtung, technische Verwaltung der Straßen, Bauhof und Fuhrpark,
4. Verkehrswesen,



5. Feuerlöschwesen sowie Katastrophen- und Zivilschutz,
6. Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten,
7. technische Verwaltung gemeindeeigener Gebäude,
8. Sport-, Spiel-, Bade- und Freizeiteinrichtungen, Park- und Gartenanlagen,
9. Umweltschutz, Landschaftspflege und Gewässerunterhaltung.

(2) Innerhalb des vorgenannten Geschäftskreises entscheidet der Technische Ausschuss über:

1. die Erklärung des Einvernehmens der Gemeinde bei der Entscheidung über
a) die Zulassung von Ausnahmen von der Veränderungssperre,
b) die Zulassung von Ausnahmen und die Erteilung von Befreiungen von den 

Festsetzungen des Bebauungsplanes,
c) die Zulassung von Vorhaben während der Aufstellung eines Bebauungsplanes,
d) die Zulassung von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile,
e) die Zulassung von Vorhaben im Außenbereich, wenn die jeweilige Angelegenheit 

für die städtebauliche Entwicklung der Gemeinde nicht von grundsätzlicher 
Bedeutung oder von besonderer Wichtigkeit ist,

2. die Stellungnahme der Gemeinde zu Bauanträgen,
3. die Entscheidung über die Vergabe der Lieferungen und Leistungen für die 

Bauausführung (Vergabebeschluss),
4. Anträge auf Zurückstellung von Baugesuchen und von Teilungsgenehmigungen,
5. die Erteilung von Genehmigungen und Zwischenbescheiden für Vorhaben und 

Rechtsvorgänge nach dem zweiten Kapitel des Baugesetzbuches (Städtebauordnung).

Abschnitt IV

Bürgermeister

§ 7 Rechtsstellung des Bürgermeisters

(1) Der Bürgermeister ist Vorsitzender des Gemeinderates. Er vertritt die Gemeinde.

(2) Der Bürgermeister ist Ehrenbeamter auf Zeit. Seine Amtszeit beträgt 7 Jahre.

§ 8 Aufgaben des Bürgermeisters

(1) Der Bürgermeister ist für die sachgemäße Erledigung der Aufgaben verantwortlich. Er er-
ledigt die ihm durch Rechtsvorschrift oder vom Gemeinderat übertragenen Aufgaben.

(2) Dem Bürgermeister werden folgende Aufgaben zur Erledigung dauernd übertragen, soweit 
es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt:

1. die Bewirtschaftung der Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt bis zu einem Betrag von 
10.000,00 EURO im Einzelfall und die Bestätigung von Nachträgen zu kommunalen Maß-
nahmen nach VOB und VOL bis zu 10.000,00 EURO, sofern die erforderlichen Mittel im 
Haushalt für das Vorhaben veranschlagt sind,

2a.)  die  Zustimmung  zu  überplanmäßigen  und  außerplanmäßigen  Auszahlungen  bis  zu 
6.000,00 EURO im Einzelfall, soweit sie nicht innerhalb des Budgets gedeckt werden kön-
nen,



2b.) die Zustimmung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen zahlungswirksamen Aufwen-
dungen bis zu 6.000,00 EURO im Einzelfall und zu überplanmäßigen und außerplanmäßi-gen 
Aufwendungen bis zu 6.000,00 EURO im Einzelfall, soweit eine Deckung innerhalb des 
Budgets nicht möglich ist,

3. die Einstellung, Entlassung und sonstige personalrechtliche Entscheidungen von Beschäf-
tigten ohne leitende Funktionen, von Aushilfen, Auszubildenden, Praktikanten und ande-
ren in Ausbildung stehenden Personen,

4. die Gewährung von unverzinslichen Lohn- und Gehaltsvorschüssen sowie von Unterstüt-
zungen und Arbeitgeberdarlehen im Rahmen der vom Gemeinderat erlassenen Richtlinien,

5. die Bewilligung von nicht durch das Budget gedeckten Zuschüssen bis zu 
500,00 EURO im Einzelfall,

6. die Stundung von Forderungen bis zu 6 Monaten und bis zu einem Höchstbetrag von 
5.000,00 EURO,

7. den Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde und die Niederschlagung solcher Ansprüche, 
die Führung von Rechtsstreitigkeiten und den Abschluss von Vergleichen, wenn der Ver-
zicht oder die Niederschlagung, der Streitwert oder bei Vergleichen das Zugeständnis der 
Gemeinde im Einzelfall nicht mehr als 500,00 EURO beträgt,

8. die Veräußerung und dingliche Belastung, den Erwerb und Tausch von Grundeigentum oder 
grundstücksgleichen Rechten im Wert bis zu 500,00 EURO im Einzelfall,

9. Verträge über die Nutzung von Grundstücken oder beweglichem Vermögen bis zu einem 
jährlichen Miet- oder Pachtwert von 1.000,00 EURO im Einzelfall,

10. die Veräußerung von sonstigen Teilen des Anlagevermögens im Buchwert bis zu 1.000,00 
EURO im Einzelfall,

11. die Bestellung von Sicherheiten, die Übernahme von Bürgschaften und von Verpflichtun-
gen aus  Gewährverträgen und den  Abschluss  der  ihnen wirtschaftlich  gleichkommenden 
Rechtsgeschäfte, soweit sie im Einzelfall den Betrag von 2.500,00 EURO nicht überstei-
gen,

12. die Entscheidung über die Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähn-
lichen Zuwendungen gemäß§ 73 Abs. 5 SächsGemO bis zu einem Wert von 50,00 EURO 
im Einzelfall.

§ 9 Stellvertretung des Bürgermeisters

Der Gemeinderat bestellt aus seiner Mitte 3 Stellvertreter des Bürgermeisters. Die Stellvertre-
tung beschränkt sich auf die Fälle der Verhinderung.

§ 10 Beiräte

Aufgrund von § 46 der SächsGemO wird ein Beirat für geheimzuhaltende Angelegenheiten 
gebildet, dessen Mitglieder der Gemeinderat bestellt. Der Beirat besteht aus 2 Mitgliedern. Der 
Vorsitzende wird aus der Mitte des Beirates gewählt. Der Bürgermeister hat das Recht, an den 
Sitzungen des Beirates teilzunehmen.



Abschnitt V

Mitwirkung der Bürgerschaft

§ 11 Einwohnerversammlung

Eine Einwohnerversammlung gemäß § 22 SächsGemO ist anzuberaumen, wenn diese von den 
Einwohnern beantragt wird. Der Antrag muss mit Bezeichnung der zu erörternden Angelegen-
heiten schriftlich eingereicht werden. Der Antrag muss mindestens 5 v. H. der Einwohner, die 
das 16. Lebensjahr vollendet haben, unterzeichnet sein.

§ 12 Bürgerbegehren

Die Durchführung eines Bürgerentscheides nach § 25 SächsGemO kann schriftlich von Bürgern 
der Gemeinde beantragt werden (Bürgerbegehren). Das Bürgerbegehren muss mindestens von 
5 v. H. der Bürger der Gemeinde unterzeichnet sein.

Abschnitt VI

Schlussbestimmungen

§ 13 In-Kraft-Treten

Die Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Hauptsatzung vom 14.10.2013, zuletzt geändert durch Satzung vom 16.07.2018, außer Kraft.

Glaubitz, den O1.11.2023

Lutz Thiemig

Bürgermeister
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